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Das Thema Sprit beschäftigt den Oldtimer-Fahrer sehr, denn niemand möchte seinem 
Schätzchen durch die Wahl einer falschen oder schlechten Kraftstoffqualität einen 
Schaden zufügen. Was hier zu beachten ist, lesen Sie in diesem Kapitel.

14.1 Biosprit für alte Autos?
Bereits seit 2006 wird zur CO₂-Reduzierung dem 
Ottokraftstoff Bio-Ethanol beigemischt – mit ei-
nem Anteil von max. 5 %. Diese Grenze kann, 
auch nach Aussagen sämtlicher Fahrzeugherstel-
ler, als unkritisch gelten.

Bislang gemeldete Einzelfälle mit Störungen 
im Kraftstoffsystem lassen jedenfalls keine kri-
tischen Rückschlüsse auf den Einfluss dieses 
(niedrigen) Ethanol-Anteils zu.

Anders ist es mit dem seit Anfang 2011 zusätz-
lich angebotenen, preislich attraktiveren Kraft-
stoff mit max. 10 % Ethanol-Anteil – Handelsbe-
zeichnung „Super E10“. In dieser Größenordnung 
sind negative Auswirkungen auf Aluminiumbau-
teile und Materialien in Schläuchen und Dich-
tungen möglich – und das bereits nach einer 
einmaligen Betankung. Deshalb ist es unabding-
bar, ob Oldtimer oder aktuelles Modell, die diffe-
renzierten Freigaben der Fahrzeughersteller und 
-importeure zu beachten (www.adac.de/e10). 
Für nicht geeignet stuft zum Beispiel Mercedes 
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sämtliche Modelle mit Vergaser bzw. ohne ge-
regelten Katalysator ein. Andere Hersteller, wie 
BMW oder Opel, geben wiederum, von einigen 
Modellen abgesehen, alles frei. Existiert, wie bei 
Borgward oder Messerschmitt, kein Hersteller 
mehr, bleibt E10 ohnehin tabu.

Auf ADAC Initiative hin wird es, obwohl die EU 
nur einen Bestandsschutz bis 2013 vorsah, den 
bisherigen E5-Kraftstoff zumindest in Deutsch-
land weiterhin geben. Und das an jeder Tank-
stelle: Wo E10 (als „Super E10“) angeboten wird, 
muss von Gesetz wegen auch Super E5 erhält-
lich sein. Und wer seinem Oldtimer partout kei-
nen Alkohol einschenken möchte, der kann in 
Deutschland auf die Premium-Sorten zurückgrei-
fen. Zudem ist Super Plus 98 ROZ hierzulande 
fast immer ohne Ethanol. Der problemlose wei-
tere Betrieb von Old- und Youngtimern ist also 
gesichert.

14.2 Bleifrei – (k)ein Problem?
Bereits etliche Jahre zurück liegt die Verbannung 
des extrem umweltschädlichen Bleis aus dem 
Benzin. Da im Laufe der Weiterentwicklung die 
Motoren immer höher verdichtet wurden, wa-
ren in den USA bereits ab 1923 zur Erhöhung der 
Klopffestigkeit sowie als Vorsorge gegen den 
Ventilsitz-Verschleiß dem Kraftstoff Bleiverbin-
dungen beigemischt worden. In Deutschland er-
folgte dies ab 1939. Unter Umweltaspekten wur-
de verbleiter Kraftstoff vom Markt genommen. 
Aber es kann Entwarnung gegeben werden: Die 
Klopffestigkeit wurde durch entsprechende Ad-
ditive sichergestellt, das Thema Ventilsitz-Ver-
schleiß hat allenfalls bei hochdrehenden Sport-
motoren eine Bedeutung. Dem ADAC ist trotz 
langjähriger Beobachtung kein einziger Mo-
torschaden bekannt geworden, der nachweis-
lich auf das fehlende Blei zurückzuführen gewe-
sen wäre. Im Rahmen von fälligen Zylinderkopf-
Überholungen baut man heutzutage aber immer 
speziell gehärtete Ventilsitz-Ringe ein. Wer ganz 
sicher gehen will, kann die Intervalle für die Ein-
stellung des Ventilspiels halbieren. Einige Fahr-
zeughersteller schreiben dies in ihren „Bleifrei“-
Vorgaben ohnehin vor.

14.3 Neue einheitliche Kraftstoff-
Kennzeichnung
Mit der neuen EU-Richtlinie 2014/94/EU sind 
neue Kraftstoff-Kennzeichnungen an Tankstel-
len und Fahrzeugen erschienen. Durch die neue 
Richtlinie wird die Möglichkeit für Maßnahmen 
zum Aufbau einer Infrastruktur für alternative 
Kraftstoffe in der Union geschaffen, um die Ab-
hängigkeit vom Erdöl möglichst weit zu verrin-
gern und die Umweltbelastung durch den Ver-
kehr zu begrenzen. 

Im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie wur-
den folgende graphische Darstellungen zur
Verbraucherinformation erstellt: 

E5, E10 und E85 – Benzin (Kreis)
B7, B10 und XTL – Diesel (Quadrat) 
H2, CNG, LPG und LNG – gasförmige
Kraftstoffe (Raute)

Das neue Kennzeichnungssystem ist Pflicht für 
Tankstellen und wird an Zapfsäulen und auf 
Zapfpistolen vorzufinden sein. Außerdem betrifft 
die Richtlinie auch Fahrzeuge, die nach dem
11. Oktober 2018 zugelassen werden:
Personenkraftwagen, – leichte Nutzfahrzeuge – 
Lastkraftwagen – Busse und Reisebusse – Mo-
peds, Motorräder, Drei- und Vierradfahrzeuge.
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